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Studien⸗ und Prüfungsordnung
der

Abteilung für Architektur .
Genehmigt durch Erlaß des Miniſteriums des Kultus u. Unterrichts v. 3. Aug . 1922 Nr. A 19119 .

hn .

Hochschulschritten

42＋ 2

Die Studienpläne der Abteilung erſtrecken ſich auf die Dauer von 8 Semeſtern und um⸗faſſen die für Architekten erforderlichen Vorleſungen und Übungen . Sie ſind nach Ablegung
der Vorprüfung verſchieden , je nachdem die Studierenden ſich

a) der baukünſtleriſchen ,
b) der konſtruktiven ,
c) der Verwaltungs⸗
d) der bauhiſtoriſchen Richtung oder
e) dem höheren Lehramt an Gewerbeſchulenwidmen wollen . Durch dieſe Teilung ſoll den heutigen Anforderungen entſprechend mehr Ge⸗

legenheit zur Vertiefung der Studien gegeben werden als bisher .

IJ. Das Studium vor der Vorprüfung .In Abänderung der früheren Prüfungsordnung fallen für die Vorprüfung folgende Prü⸗
fungsfächer fort : Phyſik , Chemie , Geologie , Mineralogie und Mathematik . In der Mathematik
bleibt jedoch der nachzuweiſende Beſuch eines einſemeſtrigen Kollegs Vorausſetzung für den
Unterricht der in das 2. bis 4. Semeſter verlegten Bauſtatik und II . Außer der Statil er⸗
ſcheinen neu als Unterrichts⸗ und Prüfungsfächer : die Vermeſſungskunde und die vor die Vor⸗
prüfung verlegte Heizung und Lüftung . Im Rahmen der Baukonſtruktion J wird die Hand⸗
werkskunde beſondere Berückſichtigung finden .

Den Studierenden , die auf den höheren Lehranſtaltan keine Gelegenheit hatten , ſich gründ⸗
liche naturwiſſenſchaftliche Kenntniſſe zu erwerben , wird der Beſuch der Vorleſungen über
Phyſik , Chemie und Geologie empfohlen .

Die Zulaſſung zur Vorprüfung iſt an den Nachweis einer dreimonatigen praktiſchen
Tätigkeit in Werkſtätten oder auf Bauſtellen gebunden .

II . Das Studium nach der Vorprüfung .
Den Abſolventen einer Baugewerkeſchule GStaatstechnikums) , die das Reifezeugnis einesGymnaſiums, eines Realgymnaſiums oder einer Oberrealſchule beſitzen , kann auf Antrag bei

der Abteilungdie Vorprüfung ganz oder teilweiſe erlaſſen werden . Zur Schlußprüfung könnenudium von 4 Semeſtern an der Techniſchen Hochſchule zugelaſſen werden .Für die Zulaſſung zur Schlußprüfung iſt für alle Studierende der Nachweis einer ſechs⸗
monatigen Bürotätigkeit erforderlich.



. .

vorgelegt werden .

Nach der Vorprüfung ſoll der Student ſich entſcheiden , welche der fünf eingangs aufgezähl⸗ten Richtungen er als ſeinen Neigungen und Fähigkeiten entſprechend einſchlagen will . Beiallen bildet die Erziehung zum entwerfenden Architekten nach wie vor die Grundlage . Die

Innerhalb dieſer iſt eine andere Vertauſchung von Fächern nicht mehr zuläſſig . Dagegen ſolles den Studierenden freiſtehen , als weitere Prüfungsfächer jedes beliebige andere an der Hoch⸗ſchule vertretene Fach hinzuzuwählen . Die Zenſur in dieſen Wahlfächern hat keinen Einflußauf das Geſamturteil der Schlußprüfung . Sie wird , und zwar nur , wenn das Fach beſtandeniſt , geſondert aufgeführt .

Danach ergibt ſich folgende Studien⸗ und Prüfungsordnung :

1 . Studienjahr .

Vnes PV. Ueb .1. Darſtellende Geometrie „„3„3—*”. . 2 2 3 32. Elemente der höheren Mathematik ( ohne Examen) 4 1 — —3. Elemente der Mechanik und graphiſchen Statik 3 3 — —4. Elemente der Feſtigkeitslehre . . . — — 2 25. Baukonſtruktion und Entwerfen 1 Gandwerkskunde ) 2 6 2 66, Verineſſüngskundeee — — 2 —7. Freihandzeichnen und Aquarellieren ( Ornament uſw . ) 6 — 68. Modellieren . j3jjj — 4 — 49. Gebäude⸗ und Formenlehre der Antinke 81 — 2 4
11 22 11 25⁵

Hierzu tritt für Studierende des höheren Lehramts an Gewerbeſchulen:10. Phyſik ( Elementar ) jß ; 2 — 2 —

2. Studienjahr .

8 . 8 W. ⸗S.
V. Ueb . V. Ueß1. Perſpektive 8 1 2 8 22. Bauſtatik 1 .
2 2 — —3. Eiſenbeton
1 — 8 14. Bauſtatik II

— — 4 45. Baukonſtruktion II ( mit Entwerfen ) 2 6 2 6336. Gebäude⸗ und Formenlehre der Antike 2 1 —7. Bauaufnahme 5 — 2 — 28. Vermeſſungskunde „ — 4 — —9. Heizung und Lüftung, Bauhygiene 1 — 3 810. Kunſt⸗ und Baugeſchichte 3 — 4 8811. Freihandzeichnen , Aquarellieren , Ornament uſw . — 4 412. Modellieren
8 4 — 4

— 28 12 21Hierzu tritt für Studierende des höheren Lehramts an Gewerbeſchulen :13. Chemie ( Elementar⸗) VV 2 2
Zur Vorprüfung werden von allen oben aufgeführten Fächern , ſoweit ſie mit übungenverbunden ſind , Studienarbeiten verlangt .

Mündliche Prüfungsfächer ſind :
1. Darſtellende Geometrie und Perſpektive , 2. Elemente der Mechanik , 3. Bauſtatik 1und Il und Eiſenbeton , 4. Baukonſtruktion , 5. Gebäude⸗ und Formenlehre der Antike , 6. Hei⸗zung und Lüftung und Bauhygiene .
Für Studierende des höheren Lehramts an Gewerbrſchulen treten als weitere Prüfungs⸗fächer hinzu : 7. Phyſik ( Elementar⸗) , 8. Chemie (Elementar⸗).In der Vermeſſungskunde muß eine teſtierte Übungsaufgabe ( Zeichnungen nebſt Feldbüchern )
Die Elemente der Mechanik und graphiſchen Statik , ſowie die der Feſtigkeitslehre werdenunter 3. mitgeprüft .
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3. und 4. Studienjahr .
Die nach der Vorprüfung zu belegenden Vorleſungen und Übungen ergeben ſich aus dennachſtehend für die einzelnen Studienrichtungen aufgeführten Prüfungsanforderungen .

A. Baukünſtleriſche Studienrichtung .I. An Studienarbeiten werden verlangt :
1. Zeichnungen aus der Baukonſtruktion III , 2. Zeichnungen aus der Formenlehre desMittelalters und der Renaiſſance ( die Übungsergebniſſe der antiken Formenlehre ſindwieder vorzulegen ) , 3. Darſtellungen ganzer Gebäude oder erheblicher Teile eines umfang⸗reichen Bauwerks nach eigener Aufnahme nebſt den dazugehörigen Handzeichnungen,4. drei Entwürfe aus der Gebäudelehre ( landwirtſchaftliche und induſtrielle Bauten ,Wohn⸗ und öffentl . Gebäude ) , dazu ein konſtruiertes Schaubild mit Schatten , 5. einEntwurf aus dem Städtebau oder Siedlungsweſen , 6. ein Entwurf aus der Innendeko⸗ration oder Gartenkunſt , 7. eine größere Anzahl von Studienarbeiten aus dem Unterrichtan der Landeskunſtſchule . Beſonders umfangreiche Arbeiten aus 6 können als Erſatzfür den Entwurf zu 5 betrachtet werden .

II . Die Diplomarbeit beſteht in der Ausarbeitung eines baukünſtleriſchen Entwurfes mitt⸗leren Umfanges . Die Aufgabe kann auch aus dem Gebiet des Städtebaues oder Sied⸗lungsweſens genommen , beſondere Betonung der Innendekoration oder Gartenkunſtkann gewünſcht werden .
III . An Klauſuraufgaben werden geſtellt :I. am erſten und zweiten Tag je eine Aufgabe ( 6 Std . ) aus der Gebäudelehre , 2. amdritten Tage eine Aufgabe ( 6 Std . ) aus der Innendekoration oder Gartenkunſt .IV . Mündliche Prüfungsfächer ſind :

1. Baukonſtruktion III , 2. Formenlehre a) des Mittelalters , b) der Renaiſſance , 3. Ge⸗bäudelehre , 4. Städtebau und Siedlungsweſen , 5. Kunſt⸗ und Baugeſchichte.
B. Konſtruktive Studienrichtung .

I. An Studienarbeiten werden verlangt :
1. Zeichnungen aus der Hochbauſtatik ( Eiſen⸗ und Eiſenbetonkonſtruktionen ) , 2. Zeich⸗nungen aus der Bauhonſtruktion III , 3. zwei Entwürfe aus der Gebäudelehre ( Landwirt⸗ſchaftl . und induſtrielle Bauten , Wohn⸗ oder öffentl . Gebäude ) , dazu ein konſtruiertesSchaubild mit Schatten , 4. ein Entwurf aus dem Städtebau oder Siedlungsweſen ,5. Zeichnungen aus der Formenlehre des Mittelalters oder der Renaiſſance .II . Die Diplomarbeit beſteht in der Ausarbeitung eines Bauentwurfes mittleren Umfangsmit beſonderer Berückſichtigung der Konſtruktion und der ſtatiſchen Unterſuchung eines

weſentlichen Bauteils .
III . An Klauſurarbeiten werden geſtellt :

1. am erſten und zweiten Tag je eine Aufgabe ( 6 Std . ) aus der Gebäudelehre , 2. amdritten Tag eine baukonſtruktive Aufgabe .
IV. Mündliche Prüfungsfächer ſind :

1. Statik der Hochbaukonſtruktionen III , 2. Baukonſtruktion III , 3. Formenlehre desMittelalters oder der Renaiſſance ( nach Wahl ) , 4. Gebäudelehre , 5. Städtebau und
Siedlungsweſen , 6. Bauſtofflehre : a) Bauſtoffkunde , b) Techn . Geologie .

C. Verwaltungsrichtung .
J. An Studienarbeiten werden verlangt :

1. Zeichnungen aus der Baukonſtruktion III , 2. Zeichnungen aus der Formenlehre desMittelalters und der Renaiſſance ( die Übungsergebniſſe der antiken Formenlehre ſindwieder vorzulegen ) , 3. drei Entwürfe aus der Gebäudelehre Gandwirtſchaftl . und indu⸗ſtrielle Bauten , Wohn⸗ und öffentl . Gebäude ) , dazu ein konſtruiertes Schaubild mit
Schatten , 4. ein Entwurf aus dem Städtebau oder Siedlungsweſen , 5. Darſtellungenganzer Gebäude oder erheblicher Teile eines umfangreichen Bauwerkes nach eigenerAufnahme nebſt den dazu gehörigen Handzeichnungen , 6. ſchriftliche Ausarbeitung ausdem Gebiete der Volkswirtſchaftslehre , der Staats⸗ und Rechtspflege .II . Die Diplomarbeit beſteht in der Ausarbeitung eines Bauentwurfes mittleren Umfangs ,

6 auf Wunſch auch einer Siedlungsaufgabe , mit beſonderer Berückſichtigung wirtſchaftlicher
ö Geſichtspunkte.

III . An Klauſurarbeiten werden geſtellt :1. am erſten und zweiten Tag je eine Aufgabe ( 6 Std . ) aus der Gebäudelehre , 2. amU dritten Tag eine ſtaatsrechtliche oder volkswirtſchaftliche Aufgabe ( 6 Stunden ) .IV. Mündliche Prüfungsfächer ſind:1. Baukonſtruktion III , 2. Formenlehre a) des Mittelalters , b) der Renaiſſance , 3. Städte⸗bau und Siedlungsweſen , 4. Staats⸗ und Rechtslehre , 5. Volkswirtſchaftslehre , 6. Bau
ſtofflehre .



D. Bauhiſtoriſche Studienrichtung .
I. An Studienarbeiten werden verlangt :

1. Mehrere Darſtellungen hiſtoriſcher Baudenkmäler nach eigener Aufnahme nebſt dendazu gehörigen Handzeichnungen, 2. Zeichnungen aus der Formenlehre des Mittelaltersund der Renaiſſance ( die Übungsergebniſſe der antiken Formenlehre ſind wieder vor⸗zulegen ) , 3. drei kleinere Entwürfe aus der Gebäudelehre , dazu ein Konſtruiertes Schau⸗bild mit Schatten , 4. ein Entwurf aus der Innendekoration oder Gartenkunſt , 5. eineAnzahl von Studienarbeiten aus dem Unterricht an der Landeskunſtſchule , 6. SchriftlicheAusarbeitungen aus dem Seminarunterricht der Kunſt⸗ bezw . Baugeſchichte .
II . Die Diplomarbeit beſteht in der Ausarbeitung eines Bauentwurfs mittleren Umfangs .III . An Klauſuraufgaben werden geſtellt :

1. am erſten und zweiten Tag je eine Aufgabe ( 6 Std . ) aus der Gebäudelehre , 2. amdritten Tag die ſchriftliche Ausarbeitung eines kunſt⸗ oder baugeſchichtlichen Themas ( 6 Std . ) .IV. Mündliche Prüfungsfächer ſind :
I. Kunſtgeſchichte , 2. Baugeſchichte , 3. Denkmalspflege , 4. Formenlehre a) des Mittel⸗

alters , b) der Renaiſſance , 5. Gebäudelehre , 6. Gartenkunſt und Innendekoration .

E. Studienrichtung für das höhere Lehramt an Gewerbeſchulen .
I. An Studienarbeiten werden verlangt :

1. Zeichnungen aus der Baukonſtruktion III , 2. Zeichnungen aus der Formenlehre desMittelalters und der Renaiſſance ( die Übungsergebniſſe der antiken Formenlehre ſindwieder vorzulegen ) , 3. Darſtellungen ganzer Gebäude oder erheblicher Teile eines um⸗fangreichen Bauwerks nach eigener Aufnahme nebſt den dazugehörigen Handzeichnungen ,4. Drei Entwürfe aus der Gebäudelehre ( landwirtſchaftliche oder induſtrielle Bauten ,Wohn⸗ und öffentliche Gebäude ) , dazu ein Konſtruiertes Schaubild mit Schatten , 5. eine
Anzahl von Studienarbeiten aus dem Unterricht an der Landeskunſtſchule , 6. einigeZeichnungen aus dem Gebiet : Maſchinenelemente , 7. eine größere Anzahl von Werk⸗
zeichnungen aus dem Gebiet des Gewerbebetriebs .

II . Die Diplomarbeit beſteht in der Ausarbeitung eines baukünſtleriſchen Entwurfs mitt⸗leren Umfangs .
III . An Klauſuraufgaben werden geſtellt :1. am erſten und zweiten Tag je eine Aufgabe aus der Gebäudelehre ( 6 Std . ) , 2. amdritten Tag mehrere Aufgaben aus dem Gebiet des Gewerbebetriebs (zuſ . 6 Stunden )IV. Mündliche Prüfungsfächer ſind :

1. Baukonſtruktion III , 2. Formenlehre a) des Mittelalters und b) der Renaiſſance ,3. Gebäudelehre ,4. Bauſtofflehre , 5. Maſchinenelemente , 6. Gewerbeſchulkunde lein⸗ſchließlich Pädagogik und Betriebswirtſchaftslehre ) , 7. Gewerbebetrieb .
Hierzu treten 2 Wahlfächer aus den folgenden :
1. Volkswirtſchaftslehre , Geſetzeskunde und Genoſſenſchaftsweſen , 2. Pſychotechnik3. Kunſt⸗ und Baugeſchichte , 4. Städtebau und Siedlungsweſen , 5. Staats⸗ u. Rechtslehre

Das badiſche Finanzminiſterium macht hierzu bekannt , daß für die übernahme in den .ſtaatlichen Dienſt der badiſchen Hochbauverwaltung nur Studierende der baukünſtleriſchenStudienrichtung in Betracht kommen können . Die Aufnahme von Studierenden der anderenStudienrichtungen in den ſtaatlichen Vorbereitungsdienſt muß auch dann abgelehnt werden ,wenn ſie eine Ergänzungsprüfung abgelegt haben oder ſich bereit erklären , einer ſolchen ſichzu unterziehen .

Die Übernahme der Diplomingenieure aus der Abteilung für Architektur in den Vorberei⸗tungsdienſt für das höhere Lehramt an Gewerbeſchulen iſt geregelt durch die Prüfungsordnungvom 17. Mai 1922 , Geſetz⸗ und Verordnungsblatt 1922 Seite 411 .
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